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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 BauNVO) 

Allgemeine Zweckbestimmung 

Gemäß § 11 BauNVO wird ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ 
festgesetzt. 

Zulässig sind ausschließlich Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung, Nutzung oder Speiche-
rung der Sonnenenergie durch Photovoltaik dienen. Dazu gehören insbesondere:  

▪ Solarzellen und Module mit entsprechenden Aufstellvorrichtungen (Tische), 

▪ zugehörige technische Nebenanlagen (z.B. Wechselrichter, Trafostationen, Speicheran-
lagen, Batteriespeicher etc.), 

▪ Einfriedungen, 

▪ sowie Zufahrten, Baustraßen und Wartungsflächen. 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16, 18 und § 19 BauNVO) 

Als Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO eine Grundflächenzahl 
von 0,6 sowie gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO eine Höhe der baulichen Anlagen von 4,0 m als 
Höchstmaß festgesetzt. Die Modulunterkannte muss einen Mindestabstand von 0,8 m zum Bo-
den aufweisen. Bezugspunkt ist jeweils das anstehende Gelände.  

Die durch bauliche Anlagen überdeckte Fläche ergibt sich aus der projizierten Fläche sämtlicher 
aufgeständerter und punktförmig gegründeten Photovoltaikmodule, den flächig gegründeten 
Wechselrichter- und Trafostationen sowie den sonstigen Nebenanlagen. Als Bezugsfläche gilt die 
überbaubare Grundstücksfläche.  

3. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 23 BauNVO) 

Die überbaubare Grundstücksfläche ergibt sich aus der Abgrenzung des sonstigen Sondergebie-
tes „Photovoltaik“ in Verbindung mit der darin festgesetzten Baugrenze. Photovoltaikmodule, 
Trafo- bzw. Wechselrichterstationen, mögliche Stromspeicher sowie sonstige zulässige Neben-
anlagen dürfen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche errichtet werden. Umzäunun-
gen, notwendige Erschließungswege, Leitungen und Kabel können auch außerhalb der Bau-
grenze errichtet werden, solange ggf. vorhandene Abstandsvorgaben zu benachbarten Nutzun-
gen eingehalten werden. Das Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg ist zu beachten.  

4. Beschränkung des Zeitraumes der Nutzung (§ 9 Abs. 2 BauGB) 

Nach § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BauGB ist das gemäß § 11 BauNVO festgesetzte Sondergebiet mit 
der Zweckbestimmung „Photovoltaiknutzung“ auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt. Der 
vollständige Rückbau der Anlage ist nach Ablauf des Zeitraumes sicherzustellen. Nach dauerhaf-
ter Aufgabe der Photovoltaiknutzung wird gemäß § 9 Abs. 2 S. 2 BauGB eine Folgenutzung „Flä-
chen für die Landwirtschaft“ festgesetzt.  

5. Leitungsrecht zugunsten des Betriebs einer Fernwasserleitung (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 
BauGB) 

Der in der Planzeichnung dargestellte Bereich für Leitungsrecht ist für Fernwasserleitungen dau-
erhaft freizuhalten. Kurzzeitige Nutzungen oder Nutzungen, die die Erreichbarkeit der unterirdi-
schen Leitungen nicht einschränken sind zulässig. 
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6. Umweltrelevante Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

6.1. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (Nr. 20) 

M1 – Entwicklung von Weideflächen im Bereich der PV-Anlage/Sondergebiet  

Die Fläche innerhalb des Sondergebiets ist vollständig als Grünland zu entwickeln bzw. zu erhal-
ten und dauerhaft während des Anlagenbetriebs durch Beweidung (bspw. mittels Schafe; ganz-
jährig oder teilweise) und/oder Mahd extensiv zu pflegen. Ausgenommen hiervon sind die punkt-
förmigen Versiegelungen durch die Fundamente der Modultische, notwendige Trafostationen 
bzw. Wechselrichter, Zuwegungen sowie für sonstige Bepflanzungen vorgesehene Bereiche. Der 
Einsatz von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln auf der Fläche ist nicht zulässig.  

Vermeidung unnötiger Lichtemissionen:  

Eine Außenbeleuchtung der Solaranlage ist nicht zulässig. Ausnahmen können während der Bau-
phase zugelassen werden.  

Minimierung der Versiegelung  

Für die Gründung der Modultische sind ausschließlich Rammpfosten zu verwenden. Sollte der 
Untergrund dies nicht erlauben, kann auf andere, ebenfalls versiegelungsarme Gründungsvari-
anten ausgewichen werden.  

Erforderliche Erschließungsanlagen (Wege, Wendeflächen, etc.) sind soweit möglich als Schot-
terstraßen mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. 
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BAUORDNUNGSRECHTLICHE UND GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. § 74 LBO) 

7. Einfriedungen 

Zur Abgrenzung der Photovoltaikanlage ist ein Maschendrahtzaun oder Stahlgitterzaun mit 
Übersteigschutz bis zu einer maximalen Höhe von 2,50 m zulässig. Dabei ist ein Mindestabstand 
von 20 cm zwischen unterer Zaunkante und Boden einzuhalten. 
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HINWEISE 

Behandlung Oberflächenwasser 
Gemäß § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist das anfallende Niederschlagswasser orts-
nah zurückzuhalten, zu versickern oder zu verrieseln. Eine offene Versickerung von unbelastetem 
und auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswasser / Drainagewasser ist genehmigungs- 
und erlaubnisfrei. 

Offene Versickerungs- (Flächen-, Mulden- oder Grabenversickerung) oder Rückhalteeinrichtun-
gen sind so anzulegen, dass Gefahren oder Schäden zu Nachbargrundstücken und öffentlichen 
Verkehrsflächen nicht entstehen können. 

Die geltenden Richtlinien zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind zu beachten. 

Boden und Baugrund 
Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DlN 4020, 
DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorga-
ben der DIN 19731 und 18915 zu berücksichtigen. 

Bodendenkmalschutz  
Sollten Hinweise auf archäologische Funde bzw. Befunde während der Bauphase auftreten, sind 
die in § 20 DSchG geregelten Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflichten zu beachten. 

Altlasten 
Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial angetroffen, 
so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Landes-Bodenschutz- 
und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz zu verfahren. 
Die Gemeinde und das Landratsamt sind umgehend über Art und Ausmaß der Verunreinigung 
zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vorläufig zu 
unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der zuständige Ab-
fallentsorger Auskunft. 

Umweltbaubegleitung  
Es wird empfohlen, im Rahmen der Baugenehmigung für die gesamte Bauphase eine schutzgut-
übergreifende Umweltbaubegleitung zu beauflagen, um eine zulassungskonforme Umsetzung 
des Vorhabens zu gewährleisten.  
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